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(2) Bauaufsichtlich anerkannte Sachverständige für energeti-
sche Gebäudeplanung und für Schallschutz erhalten für ihre
Tätigkeit ein Prüfhonorar. Das Honorar wird nachfolgend be-
rechnet:

H = a • (K / 1 000)0,8 [Euro]

Der Honorarfaktor a beträgt für das Fachgebiet 

1. energetische Gebäudeplanung:

a) für Vorhaben geringer Schwierigkeit: a = 3

b) für Vorhaben mittlerer Schwierigkeit: a = 4 

c) für Vorhaben hoher Schwierigkeit: a = 5

2. Schallschutz: a = 2.

Als anrechenbare Kosten K sind 50 Prozent der Kosten der
Baukonstruktionen und besonderen Baukonstruktionen sowie
der bei der Prüfung zu berücksichtigenden Installationen und
besonderen Installationen nach den ortsüblichen Preisen zu
Grunde zu legen. Die Kosten sind nach DIN 276 : 1993-06 zu
ermitteln. Eigenleistungen sind mit den ortsüblichen Löhnen,
Eigenlieferungen mit den ortsüblichen Baustoffpreisen ein-
schließlich der Umsatzsteuer anzusetzen; sonst nicht übliche
Vergünstigungen sind nicht zu berücksichtigen.

(3) Fahrkosten für notwendige Reisen, die über den Umkreis
von 15 Kilometern vom Geschäftssitz des bauaufsichtlich an-
erkannten Sachverständigen hinausgehen, können in Höhe der
steuerlich zulässigen Pauschalsätze in Ansatz gebracht werden.
Fahrt- und Wartezeiten sind nach dem Zeitaufwand zu erset-
zen. Sonstige Auslagen werden nur erstattet, wenn dies bei
Auftragserteilung schriftlich vereinbart worden ist.

(4) Das Mindesthonorar beträgt 100 Euro. Ein Nachlass auf
das Honorar ist unzulässig.

(5) Soweit bauaufsichtlich anerkannte Sachverständige gutach-
terlich tätig werden, bemisst sich das Honorar nach den Be-
stimmungen der Honorarordnung für Architekten und Ingeni-
eure in der geltenden Fassung.

§ 17
Ordnungswidrigkeiten

(1) Personen, die die Bezeichnung bauaufsichtlich anerkannter
Sachverständiger führen, ohne dazu nach § 4 Abs. 1 berechtigt
zu sein, oder entgegen § 4 Abs. 2 das Fachgebiet nicht oder
falsch angeben, können nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 der Brandenbur-
gischen Bauordnung mit einer Geldbuße bis zu 10 000 Euro
belegt werden. 

(2) Bauaufsichtlich anerkannte Sachverständige, die gutachter-
liche Nachweise mit dem Rundstempel siegeln, die sie nicht in
Erfüllung der Aufgaben nach § 1 erbracht haben, können nach
§ 79 Abs. 3 Nr. 1 der Brandenburgischen Bauordnung mit einer
Geldbuße bis zu 10 000 Euro belegt werden.

(3) Bauaufsichtlich anerkannte Sachverständige, die sich ent-
gegen der Vorschrift des § 16 zu viel oder zu wenig Honorar
vergüten lassen, können nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 der Branden-
burgischen Bauordnung mit einer Geldbuße bis zu 10 000 Euro
belegt werden.

§ 18
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Brandenburgische Bausachverständigen-
verordnung vom 23. November 1998 (GVBl. II S. 634), geän-
dert durch Verordnung vom 1. März 2000 (GVBl. II S. 72), au-
ßer Kraft.

Potsdam, den 1. September 2003

Der Minister für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr

Hartmut Meyer

Verordnung 
über die wiederkehrende Prüfung 

sicherheitstechnischer Gebäudeausrüstungen 
in baulichen Anlagen im Land Brandenburg

(Brandenburgische Sicherheitstechnische 
Gebäudeausrüstungs-Prüfverordnung –

BbgSGPrüfV)

Vom 1. September 2003

Auf Grund des § 80 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Brandenburgischen
Bauordnung vom 16. Juli 2003 (GVBl. I S. 210) verordnet der
Minister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr:

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Prüfung sicherheitstechnischer
Gebäudeausrüstungen in

1. Verkaufsstätten nach der Brandenburgischen Verkaufsstät-
ten-Bauverordnung, 

2. Versammlungsstätten nach der Brandenburgischen Ver-
sammlungsstättenverordnung,

3. Krankenhäusern und Pflegeheimen nach der Brandenbur-
gischen Krankenhaus- und Pflegeheim-Bauverordnung,

4. Beherbergungsstätten nach der Brandenburgischen Beher-
bergungsstättenbau-Verordnung,
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5. Mittel- und Großgaragen nach der Brandenburgischen Ga-
ragen- und Stellplatzverordnung,

6. Hochhäusern im Sinne des § 2 Abs. 3 der Brandenburgi-
schen Bauordnung,

7. sonstigen Sonderbauten, 

soweit sicherheitstechnische Gebäudeausrüstungen durch Ver-
ordnungen auf Grund der Bauordnung vorgeschrieben sind oder
im Einzelfall durch die Bauaufsichtsbehörde gefordert werden. 

§ 2
Prüfungen

Folgende sicherheitstechnische Gebäudeausrüstungen müssen
vor der ersten Inbetriebnahme der baulichen Anlage, unverzüg-
lich nach einer wesentlichen Änderung sowie mindestens alle
zwei Jahre durch bauaufsichtlich anerkannte Sachverständige
auf ihre Beschaffenheit, Wirksamkeit und Betriebssicherheit
geprüft werden:

1. maschinelle Lüftungsanlagen, ausgenommen solche, die
einzelne Räume im selben Geschoss unmittelbar ins Freie
be- oder entlüften,

2. CO-Warnanlagen,

3. Rauchabzugsanlagen sowie maschinelle Anlagen zur Rauch-
freihaltung,

4. automatische Feuerlöschanlagen, nicht automatische Feu-
erlöschanlagen mit nassen Steigleitungen oder Druckerhö-
hungsanlagen,

5. Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,

6. Sicherheitsstromversorgungsanlagen.

Lüftungsanlagen in Wohngebäuden, die auf Grund des
Schornsteinfegergesetzes wiederkehrend geprüft werden,
unterliegen nicht der wiederkehrenden Prüfung durch bauauf-
sichtlich anerkannte Sachverständige.

§ 3
Prüfungsberechtigung

(1) Die Prüfungen nach § 2 werden durch bauaufsichtlich aner-
kannte Sachverständige für sicherheitstechnische Gebäudeaus-
rüstungen ausgeführt.

(2) Abweichend von Absatz 1 können die Prüfungen nach § 2
in baulichen Anlagen kommunaler Gebietskörperschaften
durch den Leiter der Berufsfeuerwehr der kommunalen Ge-
bietskörperschaft durchgeführt werden. Die Befugnis nach
Satz 1 erstreckt sich nicht auf die baulichen Anlagen, die zum
Sondervermögen, Treuhandvermögen oder zu wirtschaftlichen
Unternehmen der kommunalen Gebietskörperschaft gehören. 

(3) Abweichend von Absatz 1 können die Prüfungen nach § 2

in baulichen Anlagen gewerblicher Betriebe oder Einrichtun-
gen mit einer nach § 15 Abs. 2 des Brandschutzgesetzes staat-
lich anerkannten Werkfeuerwehr unter Verantwortung des
hauptberuflichen Leiters der Feuerwehr durchgeführt werden.
Die Befugnis nach Satz 1 erstreckt sich nicht auf die baulichen
Anlagen anderer Betriebe oder Einrichtungen.

(4) Der Leiter der Feuerwehr darf die Prüfung nur durchführen,
wenn er selbst oder der mit der Durchführung der Prüfung be-
auftragte Mitarbeiter der Feuerwehr die für die Prüfung sicher-
heitstechnischer Gebäudeausrüstungen erforderlichen Fach-
kenntnisse und Erfahrungen gemäß § 10 der Brandenburgi-
schen Bausachverständigenverordnung nachweisen kann.

§ 4
Umfang der Prüfung, weitere Aufgaben

Die nach § 2 zur Prüfung berechtigten Personen sind verpflich-
tet,

1. die ordnungsgemäße Beschaffenheit, Wirksamkeit und Be-
triebssicherheit der sicherheitstechnischen Gebäudeausrüs-
tungen eigenverantwortlich zu prüfen, 

2. die Prüfungen selbst durchzuführen; sie dürfen befähigte
und zuverlässige Hilfskräfte nur in solchem Umfang hinzu-
ziehen, wie sie deren Tätigkeit überwachen können,

3. dem Bauherrn oder Betreiber die festgestellten Mängel
mitzuteilen und sich von der Beseitigung der Mängel zu
überzeugen und

4. der Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen Auskunft über ihre
Prüfungen zu erteilen und die Unterlagen hierüber vorzule-
gen.

§ 5
Pflichten der Bauherren oder Betreiber

(1) Die Prüfungen nach § 2 sind vom Bauherrn oder Betreiber
rechtzeitig zu veranlassen. Für die Prüfungen sind die nötigen
Vorrichtungen und fachlich geeigneten Arbeitskräfte bereitzu-
stellen und die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten.

(2) Der Bauherr oder der Betreiber der sicherheitstechnischen
Gebäudeausrüstung hat die bei der Prüfung festgestellten Män-
gel in einer angemessenen Frist, bei konkreter Gefahr für die
Sicherheit unverzüglich, zu beseitigen und die Beseitigung
dem bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen mitzutei-
len.

(3) Der Bauherr oder der Betreiber hat die Berichte über die
Prüfungen mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der Bau-
aufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

§ 6
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 79 Abs. 3 Nr. 1 der Bran-
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denburgischen Bauordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen § 2 die vorgeschriebenen Prüfungen nicht oder
nicht spätestens binnen drei Monaten nach Ablauf der Frist
nach § 2 Satz 1 durchführen lässt. Der Bauherr oder Betreiber
kann nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 der Brandenburgischen Bauord-
nung mit einer Geldbuße bis zu 10 000 Euro belegt werden.

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 79 Abs. 3 Nr. 1 der Bran-
denburgischen Bauordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen § 5 Abs. 1 die Prüfung nicht rechtzeitig veran-
lasst oder entgegen § 5 Abs. 1 Mängel nicht fristgerecht oder
unverzüglich abstellt. Der Bauherr oder Betreiber kann nach
§ 79 Abs. 3 Nr. 1 der Brandenburgischen Bauordnung mit einer
Geldbuße bis zu 10 000 Euro belegt werden.

§ 7
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Brandenburgische Technische-Anlagen-
Prüfverordnung vom 21. Juli 1998 (GVBl. II S. 533) außer
Kraft.

Potsdam, den 1. September 2003

Der Minister für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr

Hartmut Meyer

Verordnung über die Übertragung 
bauaufsichtlicher Zuständigkeiten 

im Land Brandenburg
(Brandenburgische Bauzuständigkeitsverordnung –

BbgBauZV)

Vom 1. September 2003

Auf Grund des § 80 Abs. 3 Nr. 5 und Abs. 5 der Brandenburgi-
schen Bauordnung vom 16. Juli 2003 (GVBl. I S. 210) sowie
auf Grund des § 2 des Gesetzes zum Abkommen über das
Deutsche Institut für Bautechnik vom 14. Juni 1993 (GVBl. I
S. 202) in Verbindung mit den §§ 11, 13 und 15a Abs. 2 Satz 3
des Bauproduktengesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. April 1998 (BGBl. I S. 812) verordnet der Mi-
nister für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr:

§ 1
Übertragung von Zuständigkeiten 

auf das Bautechnische Prüfamt

Dem Bautechnischen Prüfamt wird die Zuständigkeit für fol-
gende Aufgaben zur landesweit einheitlichen Wahrnehmung
übertragen:

1. Zustimmung im Einzelfall (§§ 17 und 18 der Brandenbur-
gischen Bauordnung),

2. Erteilung von Typenprüfungen (§ 66 Abs. 6 der Branden-
burgischen Bauordnung), 

3. Erteilung von Ausführungsgenehmigungen für Fliegende
Bauten (§ 71 Abs. 3 der Brandenburgischen Bauordnung),

4. Prüfung bautechnischer Nachweise besonderen Schwierig-
keitsgrades, einschließlich Überprüfung der Bauausführung,

5. Beratung der unteren Bauaufsichtsbehörden in Fragen der
Bautechnik und der Bauprodukte, 

6. Vollzug des § 13 Abs. 2 des Bauproduktengesetzes,

7. Anerkennung und Überwachung der Prüfingenieure sowie
Aufsicht über die Prüfingenieure. 

§ 2
Anerkennung von Prüf-, Überwachungs- und

Zertifizierungsstellen

(1) Das Deutsche Institut für Bautechnik ist zuständige Behör-
de für die Anerkennung von Personen, Stellen und Überwa-
chungsgemeinschaften als

1. Prüfstelle für eine Brauchbarkeitsbeurteilung nach § 11
Abs. 1 Nr. 1 des Bauproduktengesetzes,

2. Prüfstelle nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 des Bauproduktengeset-
zes,

3. Überwachungsstelle nach § 11 Abs. 1 Nr. 3 des Baupro-
duktengesetzes oder

4. Zertifizierungsstelle nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 des Baupro-
duktengesetzes.

(2) Absatz 1 gilt für die vorläufige Anerkennung nach § 16
Abs. 4 des Bauproduktengesetzes entsprechend.

§ 3
Überwachung der anerkannten Prüf-,

Überwachungs- und Zertifizierungsstellen

Zuständige Überwachungsbehörde nach § 15a Abs. 2 Satz 3
Nr. 1 des Bauproduktengesetzes ist das Deutsche Institut für
Bautechnik.

§ 4
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Gleichzeitig treten




